
 

Allgemeine Teilnahmebedingungen 

  

Der Betreiber dieser Webseite, die ek managementberatung GmbH ist Ausrichter eines Rennens 

zur Erlangung des offiziellen Weltrekordes im Dauerkartfahren. Die Tätigkeit hier umfasst die 

Organisation und Koordination der Veranstaltung, der Teilnehmer sowie allen weiteren 

Aktivitäten, die nötig sind, dieses Rennen durchführen zu können.  

Die Teams sind verpflichtet, sich für dieses Rennen verbindlich anzumelden und 50% der 

erforderlichen Startgebühr bis zum 31.12.2010. Diese beträgt für jedes Team € 6.500,- incl. 19% 

MwSt. Anmeldereihenfolge nach Eingang der Anzahlungen. 

Alle Teilnehmern sind verpflichtet, einen handschriftlich zu unterzeichnenden 

Haftungsausschluss vor Start der Veranstaltung abzugeben. Bei Minderjährigen ist eine 

Einverständniserklärung des/der Erziehungsberechtigten handschriftlich zu unterzeichnen 

sowie bei Abwesenheit der Erziehungsberechtigten eine schriftliche Aufsichtsübertragung 

vorzulegen. 

Jedes zahlende Team kann bis zum 28.2.2011 ohne Angabe von Gründen seine Teilnahme 

zurückziehen. Dies muss schriftlich per Post erfolgen. Der Veranstalter zahlt in diesem Fall die 

bis dahin angezahlte Startgebühr innerhalb von 14 Tagen auf das angegebene Konto zurück. 

Teams, die nach dem 28.2.2011 und vor dem 1.5.2011 ihre Teilnahme zurückziehen, bekommen 

Ihr Startgeld abzüglich € 500,- Bearbeitungsgebühr innerhalb von 14 Tagen nach Eingang Ihrer 

Abmeldung zurück überwiesen. Ab dem 1.5.2011 wird bei einer Abmeldung vom Event das 

Startgeld abzüglich einer Gebühr in Höhe von € 1.000,- zurückgezahlt, da bis zu diesem Datum 

schon enorme Vorlaufkosten pro Startplatz entstanden sind. In diesem Fall darf aber auch ein 

Ersatzteam gemeldet werden, welches den Teamplatz 1:1 übernimmt. 

Der Veranstalter sowie die Teilnehmer verpflichten sich gegenseitig, alle ausgetauschten 

Informationen absolut vertraulich zu behandeln. Eine Weitergabe von Unterlagen oder 

vertraulichen Informationen an Dritte ist unzulässig.  

Es ist allen Teilnehmern gestattet, mit der angestrebten Auszeichnung „Kartweltrekord“ zu 

werben, (Stand: 03/2010)   


